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Abstract 

Das Forschungsprojekt „Flucht als Sicherheitsproblem“ analysiert das Ausmaß und die Entwick-
lung der registrierten Kriminalität und der eigenen Viktimisierungserfahrungen von Geflüchteten 
in Nordrhein-Westfalen und stellt die Befunde in einen Zusammenhang mit dem subjektiven Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung. Gegenstand des zweiten Arbeitspapiers ist der Stand der For-
schung zu Viktimisierungen von Geflüchteten. Dazu werden bisherige Forschungsarbeiten und 
polizeiliche Hellfelddaten zu Art und Umfang der Viktimisierungserfahrungen Geflüchteter auf 
ihrer Flucht und in Deutschland dargestellt und in den Forschungskontext eingeordnet.  
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1. Einleitung 

Das Forschungsprojekt „Flucht als Sicherheitsproblem“ analysiert das Ausmaß und die Entwick-
lung der registrierten Kriminalität und der eigenen Viktimisierungserfahrungen von Geflüchteten 
in Nordrhein-Westfalen und stellt die Befunde in einen Zusammenhang mit dem subjektiven Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung. Gegenstand des ersten Arbeitspapiers war die Darstellung der 
registrierten Kriminalität von Geflüchteten in den Jahren 2014 bis 2016 in Nordrhein-Westfalen 
(Feltes et al. 2017). Demgegenüber geht es im vorliegenden Arbeitspapier darum, Art und Um-
fang der Viktimisierungserfahrungen Geflüchteter darzustellen und in den Forschungskontext 
einzuordnen. Diese Thematik besitzt besondere Relevanz. Denn zum einen können Opfererleb-
nisse im Heimatland, auf der Flucht und in Deutschland negative Auswirkungen auf die Gesund-
heit und Integration der in Nordrhein-Westfalen aufgenommenen Menschen haben (vgl. Natio-
nale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2018, S. 4 ff.). Zum anderen ist davon auszuge-
hen, dass das Dunkelfeld der Kriminalität gegen Geflüchtete größer ist als bei einer deutschen 
Vergleichsgruppe (vgl. Baier 2009). Dies hat zur Folge, dass die Viktimisierungslage Geflüchteter 
Nordrhein-Westfalens derzeit unterschätzt wird.  

Im Folgenden werden zunächst Fluchtursachen und damit verbundene Viktimisierungsrisiken 
und -erfahrungen im Heimatland skizziert (2.). Diese werden im Zusammenhang mit Befunden zu 
Opfererfahrungen auf der Flucht sowie deren gesundheitlichen Folgen (3.) diskutiert. Anschlie-
ßend werden Befunde zu Viktimisierungserfahrungen in Deutschland aufgeführt (4.). Dazu wer-
den zunächst einige grundsätzliche Probleme bei der Interpretation von Hellfelddaten diskutiert, 
bevor diese Zahlen vorgestellt werden. Des Weiteren wird anhand von Studien zu Diskriminie-
rungs- und Gewalterfahrungen von Geflüchteten in Deutschland aufgezeigt, wo Opferrisiken für 
Geflüchtete bestehen. Dafür wird ein Fokus auf die Unterkunftssituation sowie auf die Asylver-
fahrenspraxis gerichtet. Weiterhin werden die Folgen von gewaltsamen Viktimisierungserfahrun-
gen mit Auswirkungen auf die Integrationsfähigkeit in Deutschland skizziert. Abschließend wer-
den die Konsequenzen für das Forschungsprojekt zusammengefasst (5.).  

 

2. Fluchtursachen und Viktimisierungsrisiken auf der Flucht 

Die Flucht aus der Heimatregion ist für viele Menschen oft alternativlos. Ein häufiger Grund für 
die Flucht sind kriegerische oder bewaffnete Konflikte. Nach Deutschland geflohene Menschen, 
insbesondere aus Syrien, haben in einer Studie von Brücker et al. (2016) mit deutlicher Mehrheit 
angegeben, dass sie ihr Heimatland aus Angst vor gewaltsamen Konflikten oder Krieg verlassen 
haben. Damit verbunden sind Gefahren für Leib und Leben, unzureichende medizinische Versor-
gung in den Krisengebieten ebenso wie ein mangelhaftes Angebot an Nahrungsmitteln (vgl. Col-
loseus 2017, S. 84). Insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit Behinderung 
bedeutet das Zusammenbrechen der medizinischen Infrastruktur eine Steigerung ihrer ohnehin 
gegebenen Vulnerabilität (vgl. Dinh 2007, S. 31). Kriege gehen naturgemäß mit einer Zunahme 
schutzbedürftiger Personengruppen einher. In Syrien führen Bombenangriffe auf Wohngebiete zu 
einer ganzen Generation von teils schwerbehinderten Zivilistinnen und Zivilisten. Seit 2011 sind 
dort durch den Bürgerkrieg 300 000 Menschen getötet und rund eine Million verletzt worden 
(Handicap International 2017, S. 10). Zusätzlich verhindern nicht gezündete Bomben eine sichere 
Rückkehr in die Heimat.  
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Als zweithäufigster Fluchtgrund wurde Verfolgung angegeben, insbesondere von Menschen aus 
Afghanistan, dem Irak und Iran (Brücker et al. 2016, S. 23 f.). Neben der Verfolgung aus politi-
schen Gründen spielt auch die Verfolgung wegen der sexuellen Identität oder Orientierung eine 
Rolle (vgl. Colloseus 2017, S. 84), z.B. in Ländern wie Nigeria oder Kamerun, in denen queere 
Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität mit Freiheitsstrafen rechnen müssen (vgl. Hübner 
2016, S. 255). LGBTI-Personen werden in ihrem Herkunftsland häufig mit Drohungen, Erpres-
sungen, Gewalt und sexualisierter Gewalt konfrontiert. Sofern die sexuelle Orientierung in der 
dominierenden Gesellschaft als „krankhaft“ wahrgenommen wird, wird von der Familie oder auch 
anderen Personen eine Zwangsmedikation und/oder es werden Operationen gegen den Willen 
der Personen durchgeführt, mit dem Ziel die „Krankheit“ zu „heilen“ (Markard 2013, S, 79).  

Geflüchtete aus Eritrea gaben am häufigsten als Grund für ihre Flucht die Zwangsrekrutierung 
zum Militär an (Brücker et al 2016, S. 23 f.). Zwar gibt es in Eritrea gegenwärtig keine kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, allerdings herrscht in dem Land ein „Dauerkriegsvorbereitungszu-
stand“, für den Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren rekrutiert werden kön-
nen. Die offizielle Wehrdienstzeit von 18 Monaten wird dabei nicht eingehalten. Wehrdienstpflich-
tige, die sich dem Einzug entziehen, müssen mit Haft und härtesten Bedingungen rechnen (Demir 
& Springer 2018, S. 19 f.). Die Menschen verlassen das Land daher insbesondere aufgrund der 
staatlichen Durchführungspraxis der Wehrpflicht. 

Geflüchtete, die vor dem Winter 2015 in Deutschland eingereist sind, gaben in einer weiteren 
Befragung an, aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse, aber auch mit dem Wunsch, in 
Deutschland ein besseres Leben führen zu können, nach Deutschland geflohen zu sein (Fleischer 
et al. 2018, S. 11 f.).  

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Verfolgung oder anderen Gefahren für Leib und Leben flie-
hen, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Nach UNHCR-Angaben waren bis Ende 
2016 weltweit rund 65,4 Millionen Menschen innerhalb ihres Heimatlandes oder weltweit auf der 
Flucht. 1997 betrug die Anzahl aller Geflüchteten noch 33,9 Millionen. Konflikte in Syrien, Sub-
sahara-Afrika, Zentralafrika, im Kongo, Südsudan, Irak, Jemen und Sudan haben die Zahl der Ge-
flüchteten in den Jahren 2012 bis 2015 drastisch ansteigen lassen (UNHCR 2017, S. 5 ff.). Ins-
besondere der Konflikt in Syrien ist dabei der verheerendste für die Bevölkerung. Mit einem Ver-
hältnis von 650 Geflüchteten zu 1000 Personen steht Syrien in der Statistik der betroffenen Be-
völkerung im Jahr 2016 vor dem Südsudan (259/1000) und Somalia (238/1000) an erster Stelle. 
Syrien ist auch das Land mit der höchsten Gesamtzahl an Geflüchteten; derzeit sind es 12 Milli-
onen. Darunter zählen 5,5 Millionen Personen, die aus Syrien geflohen sind, sowie 6,3 Millionen 
sogenannte Internally Displaced People (IDP), die die Grenze Syriens nicht überschritten haben, 
aber innerhalb des Landes gewaltsam vertrieben wurden. Gefolgt wird Syrien von Kolumbien mit 
7,7 Millionen Menschen, von denen ein Großteil innerhalb des Landes floh, und Afghanistan mit 
4,7 Millionen. 1,8 Millionen Personen flohen aus Afghanistan und 2,9 Millionen Personen flohen 
innerhalb des Landes (UNHCR 2017, S. 6).  

Von den Geflüchteten, die aus ihren Heimatländern in Nordafrika und dem Nahen Osten fliehen, 
haben viele Europa als Ziel. Seit den politischen Bestrebungen der Mitgliedsländer der EU, die 
sogenannte Balkanroute zu schließen, hat die Zahl der Geflüchteten, die aus den Fluchtgebieten 
der Länder des Nahen Ostens über verschiedene Balkanländer in die EU gelangen, stark abge-
nommen. Auf der zentralen Mittelmeerroute, die in der Europäischen Union auf Lampedusa oder 
Sizilien endet, haben rund 375 000 Geflüchtete von Anfang 2014 bis Mitte 2017 ihr Ziel erreicht. 
Das sind ein Viertel der 1,5 Millionen Menschen, die über eine der drei Mittelmeer-Routen in die 
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EU gelangten. Neben der zentralen Mittelmeerroute flohen Menschen auch auf den anderen bei-
den Mittelmeerrouten (öst- und westlich) (UNHCR 2017, S. 64). 

Ein hohes Risiko besteht durch die Flucht und die Fluchtumstände selbst. Von 2014 bis 2017 
starben etwa 14 500 Geflüchtete oder verschwanden auf den drei Mittelmeerrouten. Im Jahr 
2016 erreichte die Zahl der Toten und verschwundenen Geflüchteten mit 5143 den Höchstpunkt 
seit dem Jahr 2000 (IOM 2017, S. 6). Dabei starben oder verschwanden 4581 auf der zentralen, 
434 auf der östlichen und 128 auf der westlichen Mittelmeerroute (IOM o.J., Spotlight On The 
Mediterranean). Im Jahr 2018 (Stand Ende April) wurden bereits knapp 490 Ertrunkene und ver-
mutlich Ertrunkene registriert (IOM o.J.). 

Auf der Flucht sind Menschen eine besonders vulnerable Gruppe, da sie auf Hilfestellungen 
und -angebote von anderen angewiesen sind. Insbesondere Frauen sind in diesem Kontext häufi-
ger von sexualisierter Gewalt betroffen. Aber auch Männer werden Opfer sexualisierter Gewalt 
(vgl. Linke et al. 2018, S. 373). Behinderte Menschen sind ebenfalls eine vulnerable Gruppe auf 
der Flucht, da sie in besonderer Weise fremde Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Das unweg-
same Gelände ist für körperlich behinderte Menschen selten alleine zu bewältigen (Lorenzkowski 
2002, S. 54). Gerade auf der zentralen Mittelmeerroute besteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko 
tödlich zu verunglücken. Auf dieser und anderen Routen erleben viele Personen Traumata, die 
nachhaltige Traumafolgestörungen nach sich ziehen können. „In aller Regel bilden sich [jedoch] 
akute Symptome häufiger zurück, als daß nachhaltige Gesundheitsstörungen wie die posttrau-
matische Belastungsstörung […] zurückbleiben.“ (Koch & Winter 2005, S. 4).  

 

3. Gesundheitliche Folgen von Viktimisierung auf der Flucht 

Die bisherige Darstellung hat die verschiedenen Ursachen, die zu einer Flucht aus dem Heimat-
land zwingen, skizziert. Im Folgenden werden die gesundheitlichen Folgen der Viktimisierungs-
erfahrungen im Heimatland und auf der Flucht mit einem Schwerpunkt auf traumatische und 
posttraumatische Ausprägungen dargestellt. Als traumatisierende Erlebnisse werden „Situatio-
nen außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes“ (Metzner et al. 2016, 
S. 644) bezeichnet. In diesen werden Menschen in Lebensgefahr gebracht, mit dem Tod bzw. mit 
verletzten Menschen konfrontiert oder ihre körperliche Unversehrtheit ist bedroht (Metzner et al. 
2016, S. 644). Erlebte Traumata können physische und psychische Krankheiten und Störungen 
verursachen, wozu auch die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zählt. Traumata kön-
nen zwei grundlegend verschiedene Ursachen haben. Zum einem gibt es die sogenannten „man-
made-disaster“ und zum anderen werden akzidentelle Erlebnisse als Ursache von Traumata aus-
gemacht. Dabei gilt es zu unterscheiden, ob die Erlebnisse einmalig oder wiederholt erfahren 
wurden. So können z.B. akzidentelle Erlebnisse Umweltkatastrophen oder Autounfälle sein. 
„Man-made-disaster“ sind beispielsweise ein gewaltsamer Überfall, wiederholter sexueller Miss-
brauch oder Kriegserlebnisse. Wenn eine Person wiederholt Opfer eines „man-made-disaster“ 
wird, kann das langfristige Folgen für das Urvertrauen der betroffenen Person haben (vgl. Baron 
& Flory 2016, S. 12 ff.; Schneck 2018, S. 176).  

Bei Geflüchteten mit einer PTBS können die sozialen Beziehungs-, generellen Anpassungs- und 
Belastungsfähigkeiten tiefergehend gestört werden. Symptome können sich in einer feindlichen 
und misstrauischen Haltung gegenüber anderen Menschen und einem sozialen Rückzug darstel-
len. Gefühle der Leere, Hoffnungslosigkeit und Anspannung sind weitere Kennzeichnen einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. Koch & Winter 2005, S. 4). Vergleicht man Studien, 



 

8 

 

in denen die Prävalenz von PTBS bei Geflüchteten und der Allgemeinbevölkerung angegeben 
wird, sind die Prävalenzraten bei Geflüchteten aus Krisengebieten bis auf das Zehnfache im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung in Deutschland erhöht. Während die 12-Monats-Prävalenz ei-
ner PTBS in der deutschen Allgemeinbevölkerung bei 2,3 Prozent liegt (Jacobi et al. 2014), liegt 
die Prävalenzrate in einer Meta-Analyse-Studie (Alpak et al. 2015) bei Geflüchteten aus Krisen-
gebieten – vorwiegend aus Syrien und dem Irak – bei 33,5 Prozent (vgl. Baron & Flory 2016, S. 
16). Eine Analyse von Slewa-Younan (2015), die sechs Studien zu PTBS untersuchten, ermittelt 
eine PTBS-Prävalenzrate von 8 bis 37,2 Prozent bei Geflüchteten aus dem Irak, die in westliche 
Länder geflohen sind. Aussagen zur PTBS-Rate unter Geflüchteten sind dabei mit großen Unsi-
cherheiten behaftet, da die Prävalenzraten je nach Erhebungsinstrument und unterschiedlicher 
Stichprobe von Geflüchteten mit differenten Aufenthaltszeiträumen und -status stark variieren 
können (vgl. ebd. S. 1238). Dennoch kann von einer PTBS-Prävalenzrate von 30 bis 35 Prozent, 
wobei sich diese Zahl auf einen behandlungsbedürftigen Schweregrad bezieht, bei Geflüchteten 
ausgegangen werden (vgl. Kury et al. 2018).  

Als weitere Folgen eines traumatischen Erlebnisses können „Depressionen, Angst- und Panik-
störungen, dissoziative Störungen, Suchtkrankheiten, somatoforme und psychosomatische Stö-
rungen“ alleine oder in Kombination mit einer PTBS auftreten (vgl. Koch & Winter 2005, S. 4; 
Perkonigg et al. 2000). Bei sexualisierter Gewalt an Frauen können zudem körperliche Verletzun-
gen, Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten sowie ungewollte Schwangerschaften 
und in diesem Zusammenhang (in der Regel nicht lege artis vorgenommene) Schwangerschafts-
abbrüche und (versuchte) Suizide auftreten (vgl. Linke & Voß 2017, S. 151). Eine Metaanalyse 
internationaler Studien, die vor 2007 veröffentlicht wurden, ergab, dass die Prävalenzraten von 
Depressivität, Angststörungen und PTBS eine hohe Streuung bei Geflüchteten und Arbeitsmig-
rantinnen und -migranten haben. Dies wurde auf die unterschiedlichen Erhebungsinstrumente 
sowie Migrationszeitpunkte der befragten Geflüchteten zurückgeführt (vgl. Lindert 2009, S. 253). 
Dennoch zeigten sich die kombinierten Raten bei Geflüchteten letztlich fast doppelt so hoch wie 
bei Arbeitsmigrantinnen und -migranten. Geflüchtete hatten bei Depressivität eine Rate von 44 
Prozent, bei Angst 40 Prozent und bei PTBS 36 Prozent. Bei Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
betrugen die kombinierten Raten bei Depressivität 20 Prozent und bei Angst 21 Prozent (Lindert 
et al. 2009).  

Gäbel et al (2006) haben in einer Studie die Prävalenz von PTBS unter Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern in Deutschland erfasst. Das Forscherteam um Gäbel ermittelte eine PTBS-
Punkt-Prävalenz von 40 Prozent bei Asyl-Erstantragstellenden im vornehmlich süddeutschen 
Raum, wobei die Stichprobe von Teilnehmenden klein war. Gäbel et al. vermuten jedoch aufgrund 
der Kernsymptomatik von PTBS, dem Vermeidungsverhalten, eine höhere Rate (ebd. S. 18). Eine 
weitere Untersuchung für den deutschen Raum analysierte die Betroffenheit von Depressionen 
und Angststörungen (vgl. Kliem et al 2016) unter syrischen Geflüchteten. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Prävalenz von Depressionen 20 Prozent beträgt und damit vergleichbar mit der deut-
schen Bevölkerung ist, während sie für eine generalisierte Angststörung bei 19,3 Prozent und 
damit um knapp 4 Prozent höher als bei der deutschen Bevölkerung liegt. In einer neueren Studie 
von Kaltenbach et al. (2017) wurde eine zwar kleine, aber repräsentative Auswahl von Geflüch-
teten im süddeutschen Raum auf psychische Krankheiten im Rahmen eines Screeningstestver-
fahrens untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass 35 Prozent der getesteten Geflüchteten Depres-
sionen und Angststörungen hatten. Die PTBS-Rate ist im Vergleich zu Gäbel et al. jedoch deutlich 
niedriger und liegt bei 13 Prozent. Kaltenbach et al. erklären diese deutliche Abweichung damit, 
dass PTBS erst nach einer Phase der Erleichterung im Zielland angekommen zu sein auftreten 
kann (ebd. S. 9). 
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Die in Kombination und einzeln auftretenden psychischen oder physischen Krankheiten und Stö-
rungen bei etwa jeder bzw. jedem dritten Geflüchteten können eine nachhaltige Auswirkung auf 
die Integrationsfähigkeit haben. Viktimisierungen können nicht nur gesundheitliche und soziale 
Auswirkungen auf Geflüchtete selbst haben, sondern auch einen negativen Einfluss auf deren 
Familie und das nahe soziale Umfeld (vgl. Polat 2015). Nur durch gezielte Schulung des Perso-
nals in der Einzelentscheidung und dem Dolmetscherdienst erscheint Gäbel et al. (2006) die 
Feststellung einer PTBS während des Asylverfahrens möglich (S. 18). Metzner et al. (2016) wei-
sen in diesem Zusammenhang auf bisher nicht vorhandene adäquate Screening- und Diagnose-
verfahren zur Ermittlung von PTBS bei Geflüchteten hin. Dabei gelte es ebenfalls, die sprachli-
chen und kulturellen Hintergründe, auch für die Entwicklung eines dolmetschergestützten The-
rapieverfahrens, zu berücksichtigen (S. 649 f.). Testverfahren zum Screening von anderen psy-
chischen Störungen, wie Depressivität und Angststörungen, liegen vereinzelt vor (vgl. Kliem et 
al. 2016). 

 

4. Viktimisierungsrisiken und -erfahrungen von Geflüchteten in Deutschland 

4.1 Probleme bei der Interpretation der Hellfelddaten zu Opferwerdungen 

Eines der zentralen Probleme bei der Erfassung und Auswertung registrierter Kriminalität und 
damit einhergehender Opferwerdung ist die Anzeigebereitschaft, da nur angezeigte Fälle in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) dokumentiert werden und die so dargestellte Statistik nur 
eingeschränkte Aussagekraft zur tatsächlichen Opferbelastung von Geflüchteten hat (vgl. Feltes 
et al. 2017; Feltes & Weingärtner 2016). Studien über das Dunkelfeld zeigen, dass die in den 
polizeilichen Hellfeldstatistiken angegebenen Zahlen zur Opferwerdung erheblich unter der An-
zahl der tatsächlich erlebten Viktimisierungen liegen (vgl. Birkel et al. 2017; Feltes et al. 2018). 
Bei Geflüchteten kann eine noch höhere Diskrepanz zwischen registrierten und tatsächlichen Op-
ferwerdungen angenommen werden. Sprachbarrieren, von Vorerfahrungen geprägte Einstellun-
gen zu staatlichen Institutionen und die eigene Position als Asylsuchender können für Geflüch-
tete Hindernisse darstellen, Fälle von Viktimisierung bei der Polizei anzuzeigen (vgl. European 
Union Agency for Fundamental Rights 2010;; Müller & Schröttle 2004, S. 93).  

Christ et al. (2017) berichten zur Situation in Unterbringungseinrichtungen, dass geflüchtete 
Frauen bereits erstattete Anzeigen wegen häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen die eigenen Kin-
der aus Angst vor dem Partner oder anderen Geflüchteten aus derselben Herkunftsregion häufig 
wieder zurückziehen (ebd. S. 34). Müller und Schröttle (2004) konnten in ihrer qualitativen Befra-
gung geflüchteter Frauen festhalten, dass diese im Fall erlebter Gewalt aus Angst vor Behörden 
und erwarteten Nachteilen für sich und/oder ihre Familie nur unter großen Vorbehalten Instan-
zen der sozialen Kontrolle aufsuchen (ebd. S. 459). Auch die qualitative Befragung des Deutschen 
Jugendinstituts e.V. (DJI) berichtet von geflüchteten Jugendlichen, insbesondere mit afrikani-
scher Herkunft, dass diese im Kontakt mit der Polizei den Eindruck hatten, häufig unter General-
verdacht zu stehen und häufiger verdachtsunabhängig kontrolliert zu werden. Dadurch nahmen 
die geflüchteten Jugendlichen die Polizei nicht als eine unabhängige Beschwerde- und Meld-
einstanz wahr. Weiterhin befürchteten die Jugendlichen, dass eine Beschwerde oder eine An-
zeige negative Auswirkungen auf ihr Asylverfahren haben könnte und dass den Schilderungen 
ihrer Opfererlebnisse kein Glauben geschenkt wird (Lechner & Huber 2017, S. 101 ff.). Studien-
ergebnisse einer weiteren bundesweiten Repräsentativbefragung (vgl. Baier et al. 2009, S. 45.) 
von Jugendlichen verweisen darauf, dass einige Migrantengruppen den Kontakt mit der Polizei 
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scheuen und der deutschen Exekutive eine Parteinahme für deutsche Tatverdächtige unterstel-
len. Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund würden daher den Kontakt mit der Polizei 
scheuen und infolgedessen keine Anzeige erstatten.  

Bei politisch motivierter Kriminalität gegen Geflüchtete ergibt sich zudem das Problem etwaiger 
Fehler bei der Erfassung solcher Straftaten. Zwar gelten bundesweit dieselben Kriterien für die 
Einordnung einer Straftat als politisch motiviert bzw. extremistisch; weite Interpretationsspiel-
räume und Unterschiede in der lokalen und regionalen polizeilichen Praxis wirken sich jedoch 
deutlich auf die Erfassung dieser Straftaten aus (Falk 2001; Feustel 2011). Nichtregierungsorga-
nisationen, Zeitungen und Wissenschaft zählten wiederholt deutlich mehr Fälle von rechtsextre-
men Straftaten, als es die polizeiliche Erfassung nahelege (Brausam 2017). Es kann davon aus-
gegangen werden, dass die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten höher liegt, als dies die 
polizeilichen Hellfelddaten suggerieren (vgl. Deutscher Bundestag 2013). 

 

4.2 Registrierte Opferwerdung von Geflüchteten in Deutschland 

Seit 2016 erfasst das BKA unter dem Schlagwort „Zuwanderer“ Straftaten, in denen Geflüchtete 
als Opfer in Erscheinung treten (Bundeskriminalamt 2016, S. 3). Im Gegensatz zur Tat-/Tatver-
dächtigenerfassung des Lagebildes werden auch nicht aufgeklärte Fälle in die Statistik aufge-
nommen, weshalb häufig keine Tatverdächtigen-Opfer-Beziehung angegeben werden kann. Wei-
terhin ist zu beachten, dass bei der Opferzählung des BKA jede Opferwerdung einzeln erfasst 
wird. Eine Person, die mehrfach Opfer wurde, wird mehrfach in die Statistik aufgenommen; daher 
entsprechen die Opferzahlen nicht der tatsächlichen Personenanzahl der Opfer. Das BKA defi-
niert Personen mit folgendem Aufenthaltsstatus als „Zuwanderer“: Asylbewerberinnen und -be-
werber, Geduldete, Kontingentflüchtlinge/Bürgerkriegsflüchtlinge, Menschen mit unerlaubtem 
Aufenthalt (vgl. Bundeskriminalamt 2017, S. 2). Im Berichtsjahr 2017 erweiterte das BKA den 
Begriff des Zuwanderers um Personen mit dem Aufenthaltsstatus „Asylberechtigte/Schutzbe-
rechtigte“ (Bundeskriminalamt 2018, S. 2). Im Jahr 2016 fielen 4,3 Prozent aller registrierten 
Opfer unter die Kategorie Zuwanderer. Rund 80 Prozent der Opfer waren männlich und knapp 40 
Prozent waren unter 21 Jahre. Über die Hälfte der Opfer stammt aus Afghanistan, Syrien und 
dem Irak (Bundeskriminalamt 2017, S. 34 f.). Von den rund 44 000 registrierten zugewanderten 
Opfern wurden knapp 43 000 Opfer eines Rohheitsdeliktes bzw. einer Straftat gegen die persön-
liche Freiheit. Unter diesen Geschädigten waren rund zwei Drittel Opfer einer Körperverletzung 
(Bundeskriminalamt 2017, S. 37 f.).  

Das Lagebild des BKA für das Jahr 2016 legt zudem nahe, dass in vielen Fällen, in denen ein 
Geflüchteter Opfer einer Straftat war, ein anderer Geflüchteter als tatverdächtig angezeigt 
wurde. In vier von fünf angezeigten Fällen ermittelte die Polizei einen anderen Geflüchteten als 
tatverdächtig. Im Jahr 2016 wie auch in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 sind Fälle, in 
denen Tatverdächtige und Opfer „Zuwanderer“ waren, in vier von fünf Fällen Rohheitsdelikte oder 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit (Bundeskriminalamt 2018, S. 6).  

Zwar können die Gesamtzahlen der politisch motivierten Straftaten von rechts nur unzureichend 
für die Darstellung der Viktimisierungen von Geflüchteten zu Rate gezogen werden, da in dieser 
Kategorie unter anderem auch Sachbeschädigungen erfasst werden. Politisch motivierte Straf-
taten von rechts stiegen nichtsdestotrotz von 14 725 registrierten Delikten im Jahr 2001 auf 23 
555 registrierte Delikte im Jahr 2016 um 60 Prozent. Ebenso stiegen die Gewalttaten in diesem 
Zeitraum von 980 auf 1 698 Delikte um 73 Prozent (Bundesministerium des Innern 2017). Auch 
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in Nordrhein-Westfalen ließ sich insbesondere in den Jahren 2014 bis 2016 eine deutliche Zu-
nahme von rechtsextremen Straftaten mit 3 286 im Jahr 2014, 4 437 im Jahr 2015 und 4 700 
registrierten Delikten im Jahr 2016 verzeichnen (Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen 2017, 
S. 29). Im Berichtsjahr 2016 dokumentierte das BKA einen drastischen Anstieg der Straftaten 
gegen Asylunterkünfte (politisch motivierte Kriminalität von rechts und politisch motivierte Kri-
minalität nicht zuzuordnen). Wurden 2014 199 Straftaten gezählt, stieg die Zahl der Angriffe im 
Jahr 2015 auf 1 031. Auch im Jahr 2016 blieb die Zahl der Straftaten mit 995 auf einem ver-
gleichbar hohen Niveau. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 wurde ein vorläufiger 
Rückgang auf 243 registrierte Fälle verzeichnet. Die in diesen Zahlen enthaltenen Gewaltdelikte 
wie Brandstiftungen und Körperverletzungen entwickelten sich in einem vergleichbaren Verhält-
nis. Im Jahr 2014 wurden 28 Gewaltdelikte verzeichnet. In den Jahren 2015 und 2016 stieg die 
Zahl der Gewaltdelikte auf 177, respektive 169 Straftaten. Für die ersten drei Quartale des Jah-
res 2017 ist auch in diesem Deliktsfeld ein Rückgang auf vorläufig 36 Straftaten festzustellen 
(Bundeskriminalamt 2018, S. 8). Für Nordrhein-Westfalen wurden keine Zahlen über Straftaten 
gegen Asylunterkünfte von der Polizei aufbereitet. 

Eine Studie von Pfeiffer et al. (2018) analysiert die PKS-Zahlen 2012 bis 2016 zur Gewaltkrimi-
nalität des Landes Niedersachsen mit dem Fokus auf Geflüchtete. Gewaltdelikte sind nach der 
in der Studie verwendeten Definition Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, gefährliche und 
schwere Körperverletzung (Pfeiffer et al. 2018, S. 7). Die Definition von Geflüchteten orientiert 
sich dabei an der BKA-Definition aus dem Berichtsjahr 2017 (vgl. Pfeiffer et al 2018, S. 71). Einer 
der zentralen Befunde der Studie zu der Opferlage Geflüchteter in Niedersachsen ist, dass 5,5 
Prozent der Opfer von Gewaltdelikten Geflüchtete waren. In rund einem Drittel der Fälle wurde 
das Delikt von anderen Geflüchteten verübt (Pfeiffer et al. 2018, S. 76). In diesen aufgeklärten 
Fällen waren knapp 90 Prozent der Delikte schwere bzw. gefährliche Körperverletzungen (Pfeif-
fer et al. 2018, S. 84). 

Eine Studie von Glaubitz und Bliesener (2018) präsentiert die Entwicklung registrierter Krimina-
lität von Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit inkl. „Zuwanderer“ nach der BKA-De-
finition von 2017 in Schleswig-Holstein von 2013 bis zum ersten Quartal 2017. Neben Erkennt-
nissen zu Merkmalen der Deliktstruktur und Gesamtkriminalität werden Analysen zur Op-
ferstruktur der Nichtdeutschen durchgeführt. Es werden dabei nur Delikte mit individualisierba-
rem Opfer berücksichtigt, d. h. Straftaten gegen das Leben, gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung, gegen die persönliche Freiheit und Rohheitsdelikte. Im Analysezeitraum 2016 bis 2017 
wurden Nichtdeutsche häufiger als Deutsche Opfer von Taten, die von Nichtdeutschen verübt 
wurden. Dabei wiesen etwa 40 Prozent aller Fälle, in denen Opfer und Tatverdächtige nicht-
deutsch waren, keine Vorbeziehung auf (Glaubitz & Bliesener 2018, S. 84 f.).  

Aus der Hellfeldstatistik lassen sich lediglich Trends zur Kriminalitätswirklichkeit ableiten, da 
über das größere Dunkelfeld keine Angaben gemacht werden können. Deshalb werden im Fol-
genden Studienergebnisse zu erfahrener Gewalt, Konflikten und negativen Erlebnissen der Ge-
flüchteten in Deutschland mit einem Fokus auf Unterkünfte vorgestellt. Auf diese Weise sollen 
weitere Opferrisiken aufgezeigt werden. 

 

4.3 Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen von Geflüchteten in Deutschland 

In der Studie des Deutschen Jugendinstituts berichteten Jugendliche von vielfältigen Diskrimi-
nierungserfahrungen in unterschiedlichen Situationen im Alltag. Viele Jugendlichen gaben an, 
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dass sie sich im Asylverfahren durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ungerecht 
behandelt fühlten. Bei der Registrierung und Prüfung des Asylverfahrens standen ihrer Auffas-
sung nach die Herkunft und nicht die individuellen Fluchtgründe im Fokus (Huber et al. 2017, 
S. 101). Des Weiteren hatten sie den Eindruck, unter Generalverdacht zu stehen, sei es durch 
vermehrte Polizeikontrollen, Unterstellungen als Wirtschaftsflüchtling oder als Mitglied des so-
genannten Islamischen Staates. Mehr als jede bzw. jeder dritte Jugendliche gab an, seit der An-
kunft in Deutschland bereits mehrfach beschimpft, bedroht oder angegriffen worden zu sein. 
Rund 25 Prozent der Jugendlichen berichteten, dass sie selbst oder eine ihnen nahestehende 
Person seit der Ankunft in Deutschland Opfer eines physischen Angriffs wurde. Diskriminierungs-
erfahrungen wurden tendenziell häufiger von Jugendlichen berichtet, die in einer Unterkunft auf 
dem Land und nicht in der Stadt untergebracht waren (Huber et al. 2017, S. 105). 

Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) stellt in ersten noch nicht veröf-
fentlichten Ergebnissen seiner migrationssoziologischen Befragung fest, dass Geflüchtete aus 
afrikanischen Ländern bei der Opferwerdung erheblich mehrbelastet sind. Sie seien insbesondere 
auch im Vergleich zu den sonst eher im Blickfeld stehenden Bürgerkriegsflüchtlingen, beispiels-
weise aus Syrien, besonders stark von Straftaten und psychischen Folgeerkrankungen betroffen 
(vgl. Kudlacek 2017). 

Die ersten veröffentlichten Ergebnisse der migrationssoziologischen Befragung des KFN legen 
dar, dass die Mehrheit der befragten Geflüchteten in Niedersachsen selten bis keine Diskriminie-
rungserfahrungen in Deutschland gemacht haben. Beim Einkaufen/Ausgehen fühlten sich 20,5 
Prozent und bei der Wohnungssuche 15,5 Prozent aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt und/o-
der unhöflich behandelt. Insbesondere Personen aus Bulgarien fühlten sich häufig bei Behörden-
gängen oder auf der Suche nach einer Arbeit oder Wohnung benachteiligt. Die befragten Men-
schen aus Syrien und Serbien fühlten sich am seltensten diskriminiert oder benachteiligt (Flei-
scher et al. 2018, S. 48 f.). 

Die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien lassen sich mutmaßlich mit dem Befra-
gungszeitraum und der Auswahl der befragten Personen erklären. Fleischer et al. (2018) weisen 
darauf hin, dass ihre Ergebnisse nicht repräsentativ für die Geflüchteten sind, die in der zweiten 
Hälfte 2015 nach Deutschland geflohen sind (ebd. S. 3). Diese wurden befragt, bevor im Jahr 
2015 die Zahlen rechter Übergriffe drastisch anstieg (Bundeskriminalamt 2017, S. 39).  

 

4.4 Viktimisierungsrisiko in den Unterbringungseinrichtungen  

Für die Entstehung von Konflikten in Unterkünften und die damit einhergehenden Prozesse der 
Opferwerdung identifizieren Christ et al. (2017) systemische und strukturelle Ursachen wie Un-
terschiede in Verfahrensverläufen und damit auch den Zugang zu Integrationsmöglichkeiten. 
Durch die mit der Bleibeperspektive verbundene unterschiedliche Stellung der Bewohnerschaft 
bildet sich häufig eine Hierarchisierung in den Unterbringungseinrichtungen heraus, die die we-
niger Privilegierten negativ erleben. Häufig entspricht die Hierarchisierung auch vorhandenen 
Vorurteilen bzw. rassistischen Einstellungen gegenüber anderen Nationalitäten, Kultur- oder Re-
ligionsgruppen. In einem Positionspapier des Deutschen Instituts für Menschenrechte wird auf 
die religionsbezogene Gewalt in Flüchtlingsunterkünften hingewiesen (Follmar-Otto 2016). Her-
abwürdigende und diskriminierende Handlungen sind dabei nicht nur auf andere Geflüchtete zu-
rückzuführen, sondern können auch vom Sicherheitspersonal ausgehen (Lechner und Huber 
2017, S. 45 f.)  
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Dem Schutz von sogenannten „besonders vulnerablen Gruppen“ wird an vielen Stellen nicht aus-
reichend Sorge getragen. Frauen und LGBTI-Menschen erleben in vielen deutschen Unterkünften 
keine Geschlechtertrennung (Lechner und Huber 2017, S. 46 f.). Durch infrastrukturelle Mängel 
wie nicht abschließbare Duschen und Toiletten werden Tatgelegenheiten begünstigt, durch die 
insbesondere alleinstehende Frauen häufiger Ziel von sexuellen Belästigungen werden (Rabe 
2015, S. 10 ff.). Geflüchtete Frauen erleben allerdings nicht nur in Unterkünften psychische, phy-
sische und sexualisierte Übergriffe, sondern auch in öffentlichen Räumen sowie Ämtern oder Be-
hörden. Andere in Unterbringung lebende Geflüchtete identifizieren Personal der einzelnen Insti-
tutionen und fremde Personen als tätlich werdend (Müller & Schröttle 2004, S. 459; vgl. Christ 
et al. 2017). In Bezug zu häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Kinder in Unterbringungseinrich-
tungen des Landes Nordrhein-Westfalen bemerken Christ et al. (2017), dass eben jene Formen 
der Viktimisierung durch den baulichen Charakter der Einrichtungen sowie durch Regeln zur Si-
cherheit und Ordnung begünstigt werden. Eine weitere, kaum berücksichtigte vulnerable Gruppe 
ist die der Geflüchteten mit Behinderung. Studien, die die Lage von behinderten Geflüchteten in 
Deutschland analysieren, sind kaum vorhanden (vgl. Kohan 2012).  

Im Menschenrechtsbericht zur „Entwicklung der Menschenrechte in Deutschland“ von Juli 2016 
bis Juni 2017 von Engelmann und Rabe (2017) werden das Leitungs-, Haus- und Sicherheitsper-
sonal der Unterkünfte als weitere potentielle Täterinnen und Täter in den Unterkünften genannt. 
Durch die wenig reglementierten sowie rechtlich weiten Handlungsspielräume der Akteure liegt 
das Wohl der Geflüchteten häufig im Entscheidungsrahmen einzelner Personen. So fassen En-
gelmann und Rabe aus ihren Interviews mit Personen, die in mehreren Unterkünften Soziale Ar-
beit leisten, zusammen, dass die Sanktionierungsmöglichkeiten und -praxen der einzelnen Un-
terkünfte teilweise in keinem Verhältnis zum gezeigten „Fehlverhalten“ stehen und entscheiden-
den Einfluss auf das Leben der Geflüchteten haben. So kann ein nicht gereinigtes Zimmer man-
cherorts zum Verlust des Unterkunftsplatzes führen (S. 49). Das Personal achte teilweise nicht 
auf Grund- und Menschenrechte der Geflüchteten und so würden „willkürliche Abmahnungen, 
Bestrafungen und Hausverbote“ ohne Rechtfertigung ausgesprochen (S. 57; vgl. Christ et al. 
2017). Niedrigschwellige oder unabhängige Beschwerdestellen sind vereinzelt bis gar nicht vor-
handen, sodass Verstöße gegen die Grund- und Menschenrechte nicht gemeldet werden können 
und strukturelle Viktimisierung fortlaufend erfolgen kann. Unabhängige Beschwerdestelle sind 
laut Engelmann und Rabe (2017) bisher nur in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
eingerichtet (S. 59), wobei die Stelle in Baden-Württemberg nur für Erstaufnahmeeinrichtungen 
zuständig ist und die Stelle in Nordrhein-Westfalen nur die vom Land, jedoch keine kommunal 
betriebenen Einrichtungen betrifft. Müller und Schröttle (2004, S. 460) haben in Bezug auf Ge-
walterfahrungen in Unterkünften schon 2004 darauf hingewiesen, dass unabhängige Beratungs- 
und Unterstützungsstellen eingerichtet und professionelle Standards umgesetzt werden sollten, 
damit das Machtgefälle zwischen Personal und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Unter-
künfte nivelliert werden kann. 

 

4.5 Sekundäres Viktimisierungsrisiko im Asylverfahren 

Ein weiteres strukturelles Viktimisierungsrisiko bezieht sich auf das deutsche Asylgesetz (AsylG) 
und das dort beschriebene und in die Praxis umgesetzte Asylverfahren. Um Asyl (§ 3 AsylG) oder 
subsidiären Schutz (§ 4 AsylG) gewährt zu bekommen, müssen Geflüchtete „stichhaltige 
Gründe“ für den Antrag vortragen und nachvollziehbar von Viktimisierungserfahrungen und -risi-
ken im Herkunftsland wie erlebter Gewalt oder sexualisierter Gewalt berichten. Die Darstellung 
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der zum Teil traumatisierenden Erlebnisse werden vom Behördenpersonal im laufenden Verfah-
ren mehrfach auf ihre Evidenz geprüft (vgl. Wolf 2002; Müller 2006; Geisweid 2006). Darüber 
hinaus muss die oder der Asylsuchende seine Lebensgeschichte noch weiteren Personen wie 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern, Gutachterinnen und Gutachtern, Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten schildern (vgl. Thielen 2009). Probleme in der glaubwürdigen Schilderung des 
Erlebten können durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe oder durch die institutionelle 
Gesprächssituation, in der ein vertrauensvolles Gespräch über ein sensibles Thema aufgrund der 
Zeit und des Kontextes nicht möglich ist, entstehen. Weiterhin können vorhandene Stereotype 
(vgl. Treibel et al. 2008) seitens des Befragungspersonals der Behörde zu Bagatellisierungen des 
Erlebten führen, z.B. im Fall der Opferwerdung durch Vergewaltigungen von Männern oder der 
Diskriminierung von Homosexuellen (vgl. Markard & Adamietz 2013; Tuider & Quirling 2014; 
Thielen 2009). Missverständnisse können dabei nicht zuletzt wegen der Sprachbarriere und auf-
grund von Übersetzungsschwierigkeiten auftreten.  

Die Befragungssituation im Asylverfahren kann negative Konsequenzen für den Asylantrag und 
auch für die Gesundheit der Befragten haben. Es besteht die Gefahr einer sekundären Viktimisie-
rung (vgl. hierzu allg. Kunz & Singelnstein 2016, S. 248). Bei traumatisierten Geflüchteten be-
steht die Möglichkeit einer Posttraumatischen Belastungsstörung, die eine stringente chronolo-
gische und detailgetreue Erzählung der Erlebnisse unmöglich macht (Gäbel et al. 2006, S. 13). 
Tritt die PTBS in einem starken Ausmaß auf, können „starke Diskrepanzen in autobiografischen 
Erinnerungen zwischen wiederholten Befragungen auftauchen“ (Böttche et al. 2016, S. 623.), so-
dass die Glaubhaftigkeit der Angaben des Geflüchteten bezweifelt wird und keine Aussicht auf 
einen positiven Bescheid zum Asylantrag besteht (vgl. Linke et al. 2017, S. 372). 

Neben der Gefahr einer sekundären Viktimisierung im Asylverfahren gibt es weitere sogenannte 
Postmigrationsstressoren für Asylbewerberinnen und -bewerber, die das Ankommen im neuen 
Zielland stark verzögern können. So fallen darunter andere institutionelle aufenthaltsrechtliche 
Aspekte wie die Unterbringung in Wohnheimen oder der eingeschränkte Zugang zum Gesund-
heitssystem. Aber auch persönliche Aspekte wie das Erleben von Diskriminierung oder Sprach-
schwierigkeiten können Stressoren sein (vgl. Böttche et al. 2016, S. 622). Ist die oder der Ge-
flüchtete frühzeitig in der rechtlichen Lage ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen und soziale Un-
terstützung zu erhalten, hat das einen erheblichen Einfluss auf die positive Entwicklung der psy-
chischen Gesundheit (ebd., S. 622f.). Auch Schneck (2018) weist auf die Notwendigkeit der äu-
ßeren Sicherheit hin, damit eine innere Stabilisierung stattfinden kann. Bei geflüchteten Jugend-
lichen hat die soziale Unterstützung einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit; ins-
besondere Familienmitglieder können hier eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Metzner et al. 
2016, S. 646 f.). 

5. Bedeutung für das Projektziel 

Der Stand der Forschung zeigt, welche Fluchtursachen und Viktimisierungsrisiken für Geflüch-
tete in ihrem jeweiligen Heimatland und auf ihrer Flucht nach Europa existieren können. Die psy-
chischen Folgen eines erlebten Traumas auf der Flucht sind vielfältig und können in Kombination 
auch mit körperlichen Störungen auftreten und das Ankommen und Leben in Deutschland deut-
lich erschweren oder sogar gänzlich unmöglich machen. Eine Re-Viktimisierung in den Unter-
künften und sekundäre Viktimisierung im Asylverfahren sind zwei der möglichen Postmigrations-
stressoren, die die psychische Gesundheit der Geflüchteten in Deutschland weiterhin belasten 
können und auch eine Integration in den deutschen Arbeitsmarkt erschweren können.  
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Die polizeilich registrierten Opfererfahrungen können nur einen Hinweis auf das Ausmaß und die 
Entwicklung der Viktimisierung von Geflüchteten in Deutschland geben. Zum einen können viele 
Straftaten gegen Geflüchtete nicht mit diesem Hellfeldinstrument erfasst werden. Zum anderen 
ermöglicht die unterschiedliche Erfassung des BKA und der LKA der unter dem Schlagwort „Zu-
wanderer“ zusammengefassten Personengruppe keine Vergleiche oder Entwicklungen zwischen 
den Bundesländern oder den Berichtsjahren. Anhand dieser Statistiken verlässliche Aussagen 
zum Ausmaß und den Entwicklungen von Viktimisierungen zu treffen, ist daher nicht möglich.  

Weiterhin liegen zur Opferwerdung von Geflüchteten insbesondere für Nordrhein-Westfalen bis-
lang keine umfassenden empirischen Studien vor. Zwar liefern einige Untersuchungen wichtige 
Erkenntnisse zu Konfliktursachen und -verläufen in nordrhein-westfälischen Unterkünften, je-
doch bleiben diese zum einen durch ihren Fokus auf die Unterbringungseinrichtung und überge-
ordnete Gruppenprozesse beschränkt. Zum anderen fragen sie Aussagen über Einstellungen zu 
staatlichen Institutionen und zum Anzeigeverhalten, zum Sicherheitsgefühl sowie zum Wissen 
und Gebrauch von Maßnahmen des Opferschutzes in der Regel nicht ab. Dies rührt daher, dass 
diese Studien primär anderen Disziplinen wie der Integrationsforschung, der Menschenrechtsar-
beit oder der Konfliktforschung zuzuordnen sind und sich daher vornehmlich anderen Fragestel-
lungen als der kriminologischen Opferwerdung zuwenden (Bauer 2017, S. 1). Viktimisierungser-
fahrungen von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sowie mit fehlender Bleibeperspektive 
sind „bislang weitgehend wissenschaftlich unbearbeitet“ (S. 20 f.). Des Weiteren zeigt sich, dass 
Sicherheitswahrnehmungen von Geflüchteten in der derzeitigen Forschungslandschaft unterre-
präsentiert sind und Geflüchtete insgesamt selten zu Wort kommen (S. 5).  

Das Forschungsprojekt „Flucht als Sicherheitsproblem“ widmet sich daher der Viktimisierung 
von Geflüchteten mit einem Fokus auf das Land Nordrhein-Westfalen. Aus den vorgestellten Er-
kenntnissen und Forschungsdesideraten ergeben sich Fragestellungen zu folgenden Themen-
komplexen der Viktimologie, die im weiteren Projektverlauf bearbeitet werden: 

• Ursachen, Umfang und Ausprägungen von Viktimisierungen Geflüchteter in Nord-
rhein-Westfalen  

• Auswirkungen von Viktimisierungserfahrungen im Heimatland, auf der Flucht und in 
Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen auf das Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl 
Geflüchteter 

• Ausprägung von damit einhergehenden Verhaltensänderungen, auch im Hinblick auf 
die eigene Integrationsperspektive 

• Einstellungen zu staatlichen Institutionen wie der deutschen bzw. nordrhein-westfäli-
schen Polizei und bisherige Erfahrungen 

• Kenntnis und Inanspruchnahme von Hilfsangeboten  

Mithilfe von Befragungen sollen Erkenntnisse zu den Opfererfahrungen und -risiken der Ge-
flüchteten in Nordrhein-Westfalen näher beleuchtet werden. Die Forschungskonzeption soll 
Thema eines folgenden Arbeitspapieres sein. 
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